
     

Bemerkungen  

Bestellformular ENTLA-Rohlinge  ENTLA AG Telefon  041 480 14 62 

VKF- und EI 30 geprüft  Holzindustrie Telefax 041 480 33 62  

Offertanfrage ���� Bestellung ����        CH-6162 Entlebuch E-Mail anfragen@entla.ch    
    bestellungen@entla.ch   

Besteller: ________________  Kom: ________________________   
________________________  Datum: ________________________ 
________________________  Sachbearbeiter: ________________________ 
________________________  Tel. direkt: ________________________  
   
Türen  

Glas- 
Ausschnitt* 

Pos. Stk. Türtyp Bzu Nr. Länge Breite Dicke Oberfläche   ja  nein 

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

*Glasausschnitt: Bitte Skizzen beilegen.     

 Ort /Datum: 

 ____________________________  

 Rechtsgültige Unterschrift Verarbeiter 

 _______________________________  

 

www.entla.ch

Fertigungs - und Montageerklärung  
Die vorgenannten Brandschutz-Türelemente werden durch den Verarbeiter nach Massgabe der Konstruktionspläne sowie der einschlägigen Fertigungs- und/oder Montagevorschriften des 
Zulassungsinhabers gefertigt und/oder montiert. Es werden insbesondere alle vom Zulassungsinhaber vorgeschriebenen Fertigungs- und Montagematerialien und -komponenten verwendet 
und keine wie auch immer gearteten Konstruktionsänderungen vorgenommen. Ferner werden sämtliche Fertigungs- und/oder Montageschritte und Kontrollen vollständig und sorgfältig 
ausgeführt, so dass die Brandschutz-Türelemente in allen Teilen den im Zeitpunkt der Montage geltenden Vorgaben, Bestimmungen, Richtlinien und Vorschriften entsprechen. Der 
Verarbeiter versichert, dass sämtliche kennzeichnungspflichtigen Brandschutz-Türelemente ordnungsgemäss mit dem vorgeschriebenen VKF-Kennzeichnungsschild versehen werden.  Der 
Verarbeiter verpflichtet sich des weiteren, die Fertigungs- und Montageunterlagen für die von ihm hergestellten und/oder montierten kennzeichnungspflichtigen Brandschutzsysteme 
während einer Dauer von mindestens 10 Jahren sorgfältig aufzubewahren.  Der Verarbeiter übernimmt die Gewähr für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Bestimmungen und 
stellt den Zulassungsinhaber und/oder die Lieferantin von allen wie auch immer gearteten Ansprüchen frei, die zufolge mangelhafter Fertigung oder unsachgemässer Montage durch 
den Verarbeiter gegen den Zulassungsinhaber und/oder die Lieferantin erhoben werden sollten. 
 


